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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1970

Norm

B-VG Art20 Abs1

DP §21

StGB §3 B7

Rechtssatz

Die Gehorsamsp icht besteht auch gegenüber Weisungen, durch deren Erteilung sich allein der Weisungsgeber

strafbar macht, sie ndet aber ihre Grenzen dort, wo die Vollziehung den nachgeordneten Beamten (Adressaten) mit

dem StG in Konflikt bringen würde.

Entscheidungstexte

9 Os 142/68
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